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Zweite Satzung 
zur Änderung der Diplomprüfungsordnung 

nach dem Leistungspunktesystem für den 
Diplom-Studiengang Volkswirtschaftslehre 

der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Augsburg 

Vom 17. Januar 2002 

Aufgrund von Art. 6 in Verbindung mit Art. 81 des 
Bayerischen Hochschulgesetzes erlässt die Universi
tät Augsburg folgende Änderungssatzung: 

§ 1 

Die Diplomprüfungsordnung nach dem Leistungs
punktesystem für den Studiengang Volkswirtschafts
lehre der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Augsburg vom 22. Dezember 
1999 (KWMBl II 2000 S. 569), geändert durch Satzung 
vom 24 . Oktober 2000 (KWMBl II 2001 S. 833) , wird 
wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift wird der Passus .. Wirtschafts
und Sozialwissenschaftlichen" durch das ·wort 
.. Wirtschaftswissenschaftlichen" ersetzt. 

2. In § 7 Abs. 3 wird der Passus .. Wirtschafts- und So
zial wissenschaftlichen Fakultät" durch den Passus 
.. Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät" ersetzt. 

3. In § 11 Abs. 4 Satz 2 wird der Passus .. Wirtschafts 
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät" durch den 
Passus · .. Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät" 
ersetzt. 

4. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird der Passus .,Wirtschafts- und Sozi
alwissenschaftlichen Studiums mit volkswirt" 
schaftbcher Ausrichtung." durch den Passus 
.. volkswirtschaftlichen Studiums." ersetzt. 

b) In Satz 2 wird der Passus ,.Wirtschafts- und sozi
alwissenschaftlich" durch das Wort .. wirtschafts
wissenschaftlich" ersetzt. 

5. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

.,Für das Bestehen der Diplomprüfung sind Prü
fungsleistungen in nachfolgenden sieben Prü
fungsbereichen zu erbringen: 
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Prüfungsbereich sws LP Prüfungsmodus 

Allgemeine Y_ olkswirtschaftslehre I 10 20 Prüfungsmodule 2-5 

Allgemeine Volkswirtschaftslehre II 10 20 Prüfungsmodule 2-5 

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 6 12 3 Prüfungsmodule 

Spezialisierungsfach I 14 28 Mindestens 2 Prüfungsmodule 

Spezialisierungsfach II 14 28 Mindestens 2 Prüfungsmodule 

Sonstige Leistung 

Diplomarbeit 

Gesamt 

6 12 Mindestens 2 Prüfungsmodule 

Diplomarbeit 

60 120 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Das Spezialisierungsfach I (II) ist aus folgenden 
Wahlpflichtfächern der Gruppe I (Gruppe II) zu 
wählen: 

Fächer der Gruppe I 

1. Finanzwissenschaft und Sozialpolitik 

2. Innovationsökonomik 

3. Ökonomie der Informationsgesellschaft 

4. Umwelt- und Ressourcenökonomie 

5. Empirische Makroökonomik 

Fächer der Gruppe II: 

1. Recht 

2. Datenanalyse und Statistik 

3. Wirtschaftsspanisch 

4: Ökonomie des Gesundheitswesens 

5. Wirtschaft und Gesellschaft Japans 

6. Ein weiteres Fach der Gruppe I 

7. Unternehmensführung und Organisation 

8. Planung und Entscheidung 

9. Finanz- und Bankwirtschaft 

10. Wirtschaftsprüfung und Controlling 

11. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 

12. Marketing 

13. Public Sector Management 

14. Produktion und Logistik 

15. Wirtschaftsinformatik 

16. Financial Engineering 

17. Informationsmanagement und Marktfor-
schung · 

18. Personalwesen 
19. Teamentwicklung und Interaktionsmanage-

ment 

20 . Werbepsychologie und Konsumforschung 

21. Soziologie und Psychologie der Arbeit 

22. Soziologie und empirische Sozialforschung 

23 . Umweltmanagement" 
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6. In § 20 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

" ( 4) Im Spezialisierungsfach I ist mindestens eine 
Seminarleistung/Hausarbeit zu erbringen. Dazu 
muss in jedem Fach der Gruppe I mindestens eine 
Seminarleistung/Hausarbeit in ausreichender Zahl 
angeboten werden." 

Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden Absätze 5 
und6. 

7. § 28 Abs. 1 erhältfolgende Fassung: 

.,Für das Bestehen der Bachelor-Prüfung sind Prü
fungsleistungen in vier Prüfungsbereichen zu er
bringen: 

sws LP Prüfungsmodus 
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Allgemeine Volkswirtschaftslehre (I und II) 12 24 2 bis 6 Prüfungsmodule gern. § 19 

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 6 12 3 Prüfungsmodule gern. § 19 

Sonstige Leistung 

Wahlpflichtbereich 

Gesamt 

6 12 Mindestens 2 Prüfungsmodule gern. 
§ 21 

6 12 Mindestens 2 Prüfungsmodule d~_r 

- Allgemeinen Volkswirtschaftslehre 
(I und/oder II) 

-und/oder aus höchstens zwei Spe-
zialisierungsfächern der Gruppe I 
der Studienrichtung Volkswirt" 
schaftslehre 

30 60 

8. In § 31 wird die Zahl "12" durch die Zahl "8" er
. setzt. 

§2 

Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 
1. Oktober 2001 in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Uni
versität Augsburg vom 21 . November 2001 und der Genehmi
gung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst durch Schreiben vom 28. Dezember 2001 
Nr. X/4-5e66a(4)-10b/55 989 . 

Augsburg, den 17. Januar 2002 

I. V. 

Prof. Dr. Scheerer 

Prorektor 

Die Satzung wurde am 17. Januar 2002 in der Universität 
Augsburg niedergelegt; die Niederlegung wurde am 17. Ja,nuar· 
2002 durch Anschlag in der Universität bekannt gegeben. Tag 
der Bekanntmachung ist der 17. Januar 2002 . 
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